
Besondere Brandgefahren
zu Silvester und Neujahr

Dieses gemeinsame Merkblatt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, 
des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren in Niedersachsen und der Arbeitsgemeinschaft Vorbeugender Brand-
schutz in Niedersachsen informiert über den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Ziel dieses Merkblattes ist es, auf die besonderen Brandgefahren zu Silvester und Neujahr 
aufmerksam zu machen.

Landesfeuerwehrverband
Niedersachsen
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Mit dem Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/2012, ausgegeben am 
12. April 2012, gibt es im Land Niedersachsen eine neue Niedersächsische Bauordnung (NBauO), 
die am 1. November 2012 in Kraft tritt. Mit Datum vom 13.04.2012 werden allerdings einige Para-
graphen aufgrund der Regelungen in den §§ 86 und 87 dieser NBauO bereits wirksam. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um den § 44 Absatz 5 Sätze 1 und 2 NBauO, die besondere 
Anforderungen an Wohnungen stellen. Dabei kann der Inhalt des § 44 Absatz 5 NBauO insgesamt 
für Eigentümer und Nutzer (Mieter, Pächter) von Wohnungen von besonderem Interesse sein. 

Dieser lautet [Zitat]: 

„(5) 1In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die 
Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauch-
warnmelder haben.  
2Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.  
3In Wohnungen, die bis zum 31. Oktober 2012 errichtet oder genehmigt sind, hat die Eigentümerin 
oder der Eigentümer die Räume und Flure bis zum 31. Dezember 2015 entsprechend den Anfor-
derungen nach den Sätzen 1 und 2 auszustatten.  
4Für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder in den in Satz 1 genannten 
Räumen und Fluren sind die Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, sonstige Nut-
zungsberechtigte oder andere Personen, die die tatsächliche Gewalt über die Wohnung ausüben, 
verantwortlich, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung 
selbst.  
5§ 56 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

Anmerkungen: 

Zu Satz 1: Wohnungen, die ab dem 13. April 2012 genehmigt werden, sind gemäß den Sätzen 
1 und 2 mit Rauchwarnmeldern auszustatten. 

Zu Satz 5: Dies bedeutet nur, dass Erbbauberechtigte an die Stelle von Eigentümern treten. 

Wichtige Informationen zur Ausführung und Anbringung von Rauchwarnmeldern findet man auch 
im Internet unter: 

www.rauchmelder-lebensretter.de 

Rauchwarnmelderpflicht  

in Wohnungen in Niedersachsen 
(Stand: 04/2012) 
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Sicherheitshinweise

 • Nur Feuerwerksartikel mit dem Prüfzeichen BAM 
(Bundesanstalt für Materialprüfung) verwenden.

 • Jede Verwendung anderer, nicht ausdrücklich für 
Silvester/Neujahr bzw. für die ganzjährige Ver-
wendung (Klasse I) zugelassener Feuerwerkskör-
per stellen eine erhebliche Gefahr für Leben und 
Gesundheit dar und sind für diese Zwecke verbo-
ten (z.B. Signalmunition, Seenotrettungsraketen).

 • Bei Feuerwerkskörpern jeder Gefahrenklasse 
sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller  
in jedem Fall zu beachten.

 • Feuerwerkskörper niemals manipulieren oder 
selbst herstellen.

 • Feuerwerkskörper der Klasse II nur im Freien 
anzünden.

 • Starten Sie Raketen nicht aus der Hand, sondern 
aus auf den Boden gestellten, standsicheren  
Flaschen. Die Rakete muss nach dem Start  
ungehindert aufsteigen können. Niemals einen 
„Versager“ anzünden. Die „Ausrichtung“ der 
Rakete muss so erfolgen, dass sie nicht unkon-
trolliert auf Gebäude niedergehen kann oder auf 
ihrer Flugbahn durch andere Hindernisse (z.B. 
Bäume) „gefangen“ werden kann.

 • Bei Feuerwerksbatterien, die bauartbedingt auch 
zur Seite schießen, ist besonders auf die Umge-
bung zu achten.

 • In der Silvesternacht alle Fenster- und Lüftungs-
klappen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung schließen. 
Nur bei Bedarf und unter Aufsicht, z.B. zu Lüftungs-
zwecken, kurz öffnen. Dies gilt auch für Lager, Büro, 
Stall, Garage.

 • Brennbare Gegenstände aus der unmittelbaren 
Nähe von Häusern/Wohnungen entfernen, z.B. 
Gartenmöbel. Mülltonnen schließen.

 • Löschmittel bereitstellen, z.B. Eimer mit Wasser, 
Feuerlöscher.

 • Feuerwerkskörper 
wie Kanonenschläge, 
Böller etc. nicht in 
der Hand, sondern 
auf den Boden gelegt 
anzünden, danach 
3 bis 5 Meter entfer-
nen. Knallkörper nicht 
unkontrolliert oder auf 
Personen werfen.

 • Vorräte von Feuerwerkskörpern sollten fest  
verschlossen und auf keinen Fall am Körper  
aufbewahrt werden. Nach Entnahme eines  
Feuer werkskörpers sollten die Vorräte wieder 
abgedeckt werden.

 • Möglichst nicht im alkoholisierten Zustand mit 
Feuerwerkskörpern hantieren.

 • Beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern sollten 
kleine Kinder unter Aufsicht in geschlossenen 
Räumen zu Hause bleiben.

 • Feuerwerkskörper nicht unkontrolliert von  
Balkonen oder aus Fenstern werfen.

 • Bei Brandverletzungen Wunde sofort mit Wasser 
kühlen, steril abdecken (Kfz-Verbandkasten).

Maßnahme im Brand- /Verletzungsfall:
Feuerwehr/Rettungsdienst über

Notruf ( 112 alarmieren
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